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Die Hilflosenentschädigung

Die Hilflosenentschädigung (HLE) 

verhilft den Menschen mit einem 
Handicap zu einer gewissen 
Autonomie im täglichen Leben.

Menschen, die auf Grund ihres Han-
dicaps Hilfe für die Verrichtungen des 

täglichen Lebens oder einer ständigen 
persönlichen Aufsicht bedürfen, haben 
Anrecht auf eine Hilflosenentschädigung 
der IV. Diese Entschädigungen haben 
zum Ziel, den Personen mit Handicap so 

lange wie möglich ein unabhängiges 
Leben zu ermöglichen. Sie verhelfen so-
dann zu einer freien Wahl in Bezug auf 
ihr Leben, vor allem aber auch in Bezug 

auf die Art der notwendigen Unterstüt-
zung. Dies ist auch der Grund, weshalb 

die Summe der Entschädigung für Men-
schen, die nicht in einem Heim leben, 

höher ist1.

Die sechs Lebensverrichtungen

Die Praxis hat sechs spezifische Berei-
che definiert, für die man die nötige Hilfe 
evaluiert: man nennt sie auch «Lebens-
verrichtungen». Es handelt sich dabei um 
folgende Verrichtungen: 1) Aufstehen/Ab-
sitzen/Abliegen 2) Essen 3) An- und Aus-
kleiden 4) Körperpflege 5) Verrichten der 
Notdurft 6) Fortbewegung.

Die Hilfe für diese Verrichtungen durch 

einen Dritten muss regelmässig und 
erheblich sein. Sie muss also im Prinzip 

täglich nötig sein, in dem die behinderte 
Person eine Verrichtung des täglichen 
Lebens oder zumindest eine Teilfunktion 
alleine nicht mehr ausführen kann. Wenn 
also eine Person sich nicht alleine wa-
schen kann, nimmt man an, dass sie 
einer regelmässigen und erheblichen 
Hilfe für die Verrichtung der Körperpflege 
bedarf. Diese kann direkt sein, wenn ein 

Dritter an Stelle der Person handelt, oder 

indirekt, wenn Instruktionen oder eine 
Überwachung für das Ausführen einer 
Verrichtung unerlässlich sind. Neben 
diesen Lebensverrichtungen sind auch 

eine permanente persönliche Über-
wachung, besonders anstrengende 
Pflege oder eine notwendige lebens-
praktische Begleitung als Kriterien für 
die Evaluation der Hilflosigkeit festgehal-
ten. Die lebenspraktische Begleitung ist 
ein speziell wichtiges Kriterium für er-
wachsene Menschen, die unter einer 

geistigen oder psyschischen Behinde-
rung leiden. Sie haben seit der Einfüh-

rung dieses Kriteriums leichteren Zugang 
zu dieser Unterstützung. Die Begleitung 

soll der Person, die ihrer bedarf erlau-
ben, unabhängig zu leben, Verrichtun-
gen auszuführen und Kontakte ausser-
halb der Wohnung zu etablieren. Damit 
kann eine dauerhafte Isolation von der 
Umwelt vermieden werden.

Hilflosigkeit welchen Grades?

In Bezug auf die Bedürfnisse kann die 
Hilflosigkeit schweren, mittleren oder 
leichten Grades sein2. Die Hilflosigkeit ist 
schweren Grades, wenn die Person 

regelmässiger und erheblicher Hilfe für 
alle Lebensverrichtungen bedarf und 

wenn ihr Zustand zudem permanente 

Pflege oder persönliche Überwachung 
nötig macht.

Die Hilflosigkeit ist mittleren Grades, 

wenn die Person trotz Hilfsmitteln fol-
gende Unterstützung braucht: a) regel-
mässige und erhebliche Fremdhilfe, um 
mindestens vier Lebensverrichtungen 

auszuführen, oder b) regelmässige und 
erhebliche Fremdhilfe um mindestens 

zwei Lebensverrichtungen auszuführen 

und zusätzlich eine permanente persön-
liche Überwachung, oder c) regelmäs-
sige und erhebliche Fremdhilfe um min- 
destens zwei Lebensverrichtungen 

auszuführen und eine dauerhafte lebens-
praktische Begleitung.

Die Hilflosigkeit ist leichten Grades, 

wenn die Person trotz Hilfsmitteln fol-
gendes braucht: a) regelmässige und er-
hebliche Fremdhilfe um mindestens zwei 

Lebensverrichtungen auszuführen, oder 

b) eine permanente persönliche Über-
wachung, oder c) permanente speziell 

anstrengende Pflege, die durch die Be-
hinderung gefordert ist, oder d) beträcht-
liche und regelmässige Dienste Dritter, 
weil ohne diese Hilfe die sozialen Kon-
takte mit der Umwelt wegen schwerer 
Schädigung der sensorischen Organe 
oder wegen einer schweren körperlichen 
Behinderung nicht wahrgenommen wer-
den können, oder e) eine dauerhafte le-
benspraktische Begleitung.

Die HLE ist unabhängig von einer 
Rente und kann Erwachsenen wie Kin-
dern zugesprochen werden (selten vor 

dem zweiten Lebensjahr). Kinder, die ein 
Anrecht auf HLE haben und die zusätz-
lich im Schnitt mindestens vier Stunden 

pro Tag Hilfe oder zusätzlich Pflege brau-
chen, haben ebenfalls das Recht auf 

einen Intensivpflegezuschlag.

Pilotversuch Assistenzbudget

Zurzeit nimmt eine gewisse Anzahl 

Personen, die auf eine HLE angewiesen 
sind, am Pilotversuch «Assistenzbudget 
für Behinderte» teil. Ziel dieses Projektes 
ist es, ein System zu testen, welches 

den zu Hause lebenden behinderten 

Menschen, die Hilfe Dritter brauchen, er-
laubt, mit dem Geld, das sie erhalten, 

selber die Leute anzustellen, die ihnen 

die nötige Unterstützung erbringen. Die-
ses System sollte den Betroffenen grös-
sere Autonomie und damit eine bessere 

Lebensqualität bringen. Die bis heute 
gemachten Erfahrungen zeigen bei den 
Menschen, die im Projekt mitmachen, 
eine grosse Zufriedenheit und eine Ver-
besserung der Qualität des täglichen Le-
bens. Allerdings werden angesichts der 

zusätzlichen Kosten, die dieses System 
mit sich bringen würde, sicher Anpas-
sungen für eine allfällige Einführung eines 
Assistenzbudgets vorgeschlagen wer-
den.
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1 Einige Kantone haben beschlossen, denjeni-
gen Personen, die in Werkstätten des Be-
reichs von spezialisierten Einrichtungen ar-
beiten, einen Pauschalprozentsatz ihrer HLE 
in Rechnung zu stellen, um die Betreuungs-
kosten zu decken. Eine solche Pauschalab-
rechnung, die nicht die tatsächlichen Bedürf-
nisse der betroffenen Personen berücksichtigt, 
scheint uns im Widerspruch zum Ziel der 
HLE zu stehen und würde eine feste Rechts-
grundlage erfordern, die oft fehlt. Aus diesem 

Grund hat Procap beschlossen, sich dem 

neuen Rundschreiben zu widersetzen, das 

durch den Kanton Neuenburg Ende 2006 
veröffentlicht wurde, und eine partielle Pau-
schalabrechnung der HLE vorsieht. Das Ver-
fahren ist noch immer im Gange. Die Not-
wendigkeit, in diesem Zusammenhang in 
anderen Kantonen zu intervenieren, wird mo-
mentan geprüft.

2 Je nachdem, ob eine Person zu Hause oder 

in einer Institution lebt, sind die respektiven 
Beträge folgende (Zahlen 2008): Hilflosigkeit 
leichten Grades 442.–/monatlich (oder 

221.–), Hilflosigkeit mittleren Grades 1105.–/
monatlich (oder 553.–), Hilflosigkeit schwe-
ren Grades 1768.–/monatlich (ou 884.–).
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